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Hintergrund der Novellierung

 EBA veröffentlicht im November 2019 die „Leitlinien zum
IKT- und Sicherheitsrisikomanagement“ (ICT-Guidelines).

- Antwort auf FinTech Action Plan

- Einheitlicher Ansatz für Kreditinstitute, Wertpapierfirmen
und Zahlungsdienstleister im gesamten Binnenmarkt

- Umfasst u. a. Management der Beziehungen zwischen den
Zahlungsdienstleistern und den Zahlungsdienstnutzern

 Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis
 Themenabgleich mit Standards für das

Informationssicherheitsmanagement
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Vorgehen bei der Novellierung

 Abgleich von ICT-Guidelines und BAIT ab Oktober 2019

 Redaktionelle Änderungen, sprachliche Korrekturen

 Einbindung des Fachgremiums IT ab März 2020

 Öffentliche Konsultation vom 26.10. bis 23.11.2020

 Abstimmung der Rückmeldungen in der Aufsicht
 Freigabe und Veröffentlichung am 16.8.2021

- Parallel zur MaRisk und ZAIT

- Nach Abstimmung von ZAIT (Kapitel 11)

 Keine Übergangsfristen
Änderungen
 Über 150 kleinere und größere Änderungen
 Drei neue Kapitel
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Überblick

12. Kritische
Infrastrukturen

9. Auslagerungen und
sonstiger Fremdbezug von

IT-Dienstleistungen

7. IT-Projekt und An-
wendungsentwicklung

6. Identitäts- und
Rechtemanagement

4. Informationssicher-
heitsmanagement

3. Informations-
risikomanagement

2. IT-Governance

1. IT-Strategie

5. Operative Informations-
sicherheit

8. IT-Betrieb

10. IT-Notfall-
management

11. Management der
Beziehungen mit

Zahlungsdienstnutzern
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Hintergrund zur Anzeigepflicht von Auslagerungen

 Digitalisierung verstärkt die Möglichkeiten Aktivitäten und Prozesse auszulagern

 Spezielle Risiken bei den auslagernden Instituten

 Vielzahl von Auslagerungen führt zu Mehrmandantendienstleistern (MMDL)

 Risiken für Gesamtmarkt

Ziel:

Digitalisierungsrunde 22.01.2020 3

Überblick
Auslagerungsbeziehungen

Identifizieren von MMDLn
und Risikoeinschätzung

Überwachung von
kritischen (IT-) MMDLn
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Wiedereinführung Anzeigepflicht

 EBA – Leitlinien zu Auslagerungen enthalten Anforderungen

- zur Führung eines Registers mit Informationen zu
Auslagerungsvereinbarungen

- Anzeige von
- Absicht

- Vollzug

- wesentlicher Änderung

- schwerwiegender Vorfälle

 Normierung in Deutschland erfolgte im Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetz (FISG) - am 10. Juni 2021 verkündet
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 Die Anzeigen (bis auf
schwerwiegende Vorfälle)
werden über die MVP der BaFin
eingereicht.

 Anmeldung, Registrierung und
Freischaltung der Melder ist
notwendig.

 Drei mögliche Einreichungswege:
 Formular
 Upload einer Datei
 Nutzung einer Schnittstelle
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Anzeigeverfahren – Umsetzung in der MVP
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 Drei Arten von Anzeigen
 Absichtsanzeige
 Vollzugsmeldung
 Updatemeldung

 Felder orientieren sich an den EBA
Leitlinien zu Auslagerungen

 Weitestgehende Harmonisierung der
Anzeigen über den gesamten
Finanzsektor
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Spezielles Anzeigeverfahren
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 Konsultation Anzeigenverordnung

 Verarbeitung der

Konsultationsanmerkungen

 Veröffentlichung der Anzeigenverordnung

 Finalisierung des Meldeverfahrens inkl.

Erstellung Ausfüllhilfe

 Anmeldung für Meldeverfahren

 Schnittstellenbereitstellung

Nächste Schritte



Fragen?
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